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NGG. Wir bei Aryzta. 

Deine NGG-Tarifkommission: 
Sascha Grätz, Martina Leonhardt,  

Horst Schneider, Bettina Waschke.  

Verhandlungsleiter: Burkhard Siebert,  

NGG-Regionsgeschäftsführer 
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FREIBURG, 31. Januar 2024  

Guter Kompromiss erreicht! 

Insgesamt 6 % mehr plus Nettozahlung 

Liebe Kolleginnen und Kollegen,  
 

bei der 2. Tarifrunde am 30.01.2024 haben die 

Tarifvertragsparteien in konstruktiven und zielge-

richteten Verhandlungen ein Ergebnis erzielt.  
 

Die Eckpunkte: 

 Die Tarifentgelte & Ausbildungs-

vergütungen werden in zwei  

Stufen um insgesamt 6% erhöht:  
Zum 01. März 2024 erfolgt eine lineare 

Erhöhung um 3 Prozent. Zum 01. Juli 

2024 erfolgt eine weitere Erhöhung um 

nochmals 3 Prozent. 

 Mit der Februar-Abrechnung wird 

eine Inflationsausgleichsprämie 

i.H.v. € 2.250,- netto (Vollzeitbe-

schäftigte) ausbezahlt. 
Teilzeitkräfte erhalten die IAP anteilig, 

Auszubildende bekommen 50%. Vo-

raussetzung: Beschäftigung seit 2023 & 

erfolgreich abgeschlossene Probezeit.  

 Die Laufzeit des neuen Tarifver-

trags beträgt 12 Monate bis zum 

31.12.2024. 

Ein guter Kompromiss 

Eure NGG-Tarifkommission war einhellig der 

Meinung, dass das Ergebnis eine akzeptable 

Lösung ist. Wir haben eine vernünftige Ge-

wichtung zwischen einer nachhaltigen Tarif-

steigerung und einer Netto-IAP gefunden.  

Damit wird der derzeit angespannten Situati-

on bei Aryzta wie auch den berechtigten In-

teressen der Arbeitnehmer*innen Rechnung 

getragen. 

 

 

 

 

 

 

Damit wir auch in Zukunft gute Tarifverträge 

abschließen können, brauchen wir mehr  

Mitglieder. Das beste Dankeschön an deine  

Tarifkommission für dieses Ergebnis–  

E I N T R E T E N ! 
 

Nur Gemeinsam Geht‘s! 

Online Mitglied werden unter  

suedwest.ngg.net oder hier: 



Gesicherten Anspruch haben nur Gewerkschaftsmitglieder! 

Rechtlich gesicherte und klagbare Ansprüche 

aus Leistungen aus dem Tarifvertrag haben 

grundsätzlich nur gewerkschaftlich organisierte 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als Mitglied hast du noch mehr Vorteile 

www.ngg.net/vorteile 
 

Dazu das Bundesarbeitsgericht 
 

„… Der tarifgebundene Arbeitgeber ist nicht ver-

pflichtet, auf Grund des so genannten Gleichbe-

handlungsgesetzes seinen nicht tarifgebundenen 

Arbeitnehmern das zu gewähren, was er auf Grund 

eines Tarifvertrages den tarifgebundenen Arbeit-

nehmern zu gewähren verpflichtet ist …“ 
 

Das steht im Tarifvertragsgesetz 
 

§2 (1)   Tarifvertragsparteien sind Gewerkschaften, 

einzelne Arbeitgeber sowie Vereinigungen von Ar-

beitgebern. 

§4 (1)    Die Rechtsnormen des Tarifvertrages, … 
gelten unmittelbar und zwingend zwischen den 
beiderseits Tarifgebundenen, die unter den Gel-
tungsbereich des Tarifvertrags fallen. 

§4 (4)   Ein Verzicht auf entstandene tarifliche 
Rechte ist nur in einem von den Tarifvertragspar-
teien gebilligten Vergleich zulässig. 
 

Nur gemeinsam können wir gute 
Arbeitsbedingungen sichern. Damit 
das so bleibt, brauchen wir DICH!! 


